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Übersicht - Rechtsgrundlagen und Vollzugshilfen der Bundesländer zur 


Umsetzung der Verordnung zur Überwachung von nicht gefährlichen Abfällen 


mit persistent organischen Schadstoffen (POP-Abfall-ÜberwachungsV)*  


 


• Baden-Württemberg 


- POP-Abfall-ÜberwV -Aufhebung der Erlasse des Umweltministeriums vom 12.10.2016 


und 25.11.2016, 


- Schaubild: Nachweisführung 


https://um.baden-wuerttemberg.de/de/umwelt-natur/abfall-und-


kreislaufwirtschaft/abfallstroeme/abfallarten-und-ihre-entsorgung/hbcd/    


(Stand: 02.03.2018) 


• Bayern 


Verordnung (EG) Nr. 850/2004 (EU-POP-Verordnung) 


https://www.umweltpakt.bayern.de/abfall/recht/eu/244/verordnung-eg-nr-8502004-eu-pop-


verordnung  


Vollzugshinweise zur Entsorgung HBCDD-haltiger Dämmstoffe 


https://www.umweltpakt.bayern.de/abfall/recht/bund/411/pop-abfall-ueberwv-pop-abfall-


ueberwachungs-verordnung 


Vollzugshinweise 


zur Entsorgung HBCDD-haltiger Dämmstoffe
 


(Stand: 28.09.2017) 


• Berlin/Brandenburg 


Rechtsgrundlagen, Bundesrecht sowie Merkblatt "Entsorgungssituation für nicht gefährliche 


HBCD-haltige Polystyrolabfälle aus dem Baubereich" 


https://www.sbb-mbh.de/publikationen/merkblaetterleitfaeden/hbcd-merkblatt.html  


(Stand: 13.02.2018) 


 
 


 


Zuletzt aktualisiert am 11.03.2020 
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• Bremen 


Hinweise zur Entsorgung HBCD-haltiger Dämmmaterialien  


2017-11-14_Merkbl


att der HBCD-haltigen Stoffe.pdf
 


(Stand: 11.2017) 


• Hamburg 


Hinweise der Freien und Hansestadt Hamburg zur Entsorgung von HBCD- und anderen 


POP-haltigen-Abfällen  


http://www.hamburg.de/bau-und-abbruchabfaelle/9249782/pop-abfall-ueberwv/  


(Stand: 08.08.2017) 


• Hessen 


Hinweise zum Vollzug der Verordnung zur Überwachung von nicht gefährlichen Abfällen mit 


persistenten organischen Schadstoffen und zur Änderung der Abfallverzeichnisverordnung  


https://rp-darmstadt.hessen.de/sites/rp-darmstadt.hessen.de/files/Erlass%20POP%202017-


10-20.pdf  


(Stand: 04.07. / 20.10.2017) 


• Mecklenburg-Vorpommern 


POP-Abfall-Überwachungsverordnung – Allgemeine Hinweise 


Allgemeine 


Hinweise POP-Abfall-Überwachungsverordnung
 


(Stand: 14.07.2017) 


• Niedersachsen 


POP-Abfall-Überwachungsverordnung – Allgemeine Hinweise 


https://www.ngsmbh.de/bin/pdfs/Hinweise_POP-Abfall-UeberwV.pdf   


(Stand: 15.08.2017) 


• Nordrhein-Westfalen 


Umsetzung der POP-Abfall-Überwachungs-Verordnung in NRW  


Umsetzung 


POPAbfallÜberwachungsV NRW.pdf
 


Muster einer Allgemeinverfügung zur Nachweisführung bei nicht gefährlichen HBCD-haltigen 


Dämmstoffen aus Bau- und Handwerkstätigkeit 


Muster 


Allgemeinverfügung (002).pdf
 


(Stand: 22.02.2018) 
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• Rheinland-Pfalz 


- Fragen und Antworten zur POPAbfallÜberwachungsV 


- Allgemeinverfügung der SAM zur Nachweisführung bei ungefährlichen HBCD-


Dämmstoffen 


- Praxisbeleg zur Allgemeinverfügung für Bau- und Handwerkstätigkeit und HBCD-Abfälle 


http://www.sam-rlp.de/aufgaben/nachweisverfahren/  


(Stand: 03.08.2017) 


Allgemeinverfuegung_der_SAM_zur_Nachweisfuehrung_bei_ungefaehrlichen_HBCD-


Daemmstoffen 


 


(Stand: 01.08.2017) 


• Sachsen 


Vollzug der POP-Abfall-Überwachungsverordnung 


Vollzug der 


POP-Abfall-Überwachungsverordnung.pdf
 


(Stand: 18.10.2017) 


• Sachsen-Anhalt 


Entsorgungshinweise für Hexabromcyclododecan (HBCD) - haltige Abfälle 


https://lvwa.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/ 


LVWA/LVwA/Dokumente/4_landwirtschaftumwelt/401/abfall/Entsorgung_HBCD.pdf  


(Stand: 23.02.2018) 


• Schleswig-Holstein 


In-Kraft-Treten der Verordnung über die Getrenntsammlung und Überwachung von 


nicht gefährlichen Abfällen mit persistenten organischen Schadstoffen (POP-


AbfallÜberwachungs-Verordnung)  


https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/A/abfallwirtschaft/ 


Downloads/abfallUeVO.pdf?__blob=publicationFile&v=2   


(Stand: 31.07.2017) 


Merkblatt zur Abfallentsorgung bei Abbrucharbeiten  


https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/A/abfallwirtschaft/ 


Downloads/Merkblatt_Abbruchabfaelle_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=2   


(Stand: 13.10.2017) 


 


 


 


*alle Angaben ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit  
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Verordnung zur Überwachung von nicht gefährlichen Abfällen mit persistenten or-
ganischen Schadstoffen (POP-Abfall-ÜberwV) und zur Änderung der Abfallver-
zeichnis-Verordnung (AVV) 


Sehr geehrte Damen und Herren, 


mit Datum vom 07.06.17 wurde der Entwurf einer Artikelverordnung zur Überwachung 
von nicht gefährlichen Abfällen mit persistenten organischen Schadstoffen (POP-Abfall-
ÜberwV) und zur Änderung der Abfallverzeichnisverordnung (AVV) dem Bundesrat mit 
der Bitte um Zustimmung vorgelegt. In seiner 959. Sitzung am 07.07.17 hat der Bundes-
rat dem Verordnungsentwurf zugestimmt. Mit einem Inkrafttreten der Verordnung ist da-
her noch im 3. Quartal 2017 zu rechnen. 


Der Artikel 1 des Verordnungsentwurfs beinhaltet den Entwurf einer POP-Abfall-ÜberwV. 
Hier wird u.a. festgelegt, dass bei der Entsorgung POP-haltiger Abfälle (auch bei der 
Einstufung als nicht gefährliche Abfälle) Getrennthaltungspflichten eingehalten und die 
Entsorgung dieser POP-haltigen Abfälle überwacht werden müssen. Entsprechende in 
den §§ 4 und 5 des Entwurfes festgelegte Nachweis- und Registerpflichten zum Nach-
weis der ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung oder umweltverträglichen Be-
seitigung richten sich nach den Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und der 
Nachweisverordnung. Damit wird die Nachweispflicht auch für die nicht gefährlichen 
POP-haltige Abfälle analog der für gefährliche Abfälle eingeführt, sofern es sich um POP-
haltige Abfälle gemäß § 2 der POP-Abfall-ÜberwV handelt. 


Mit Artikel 2 des Verordnungsentwurfs wird die AVV dahingehend geändert, dass POP-
haltige Abfälle als nicht gefährlicher Abfall eingestuft werden, die entweder erst nach 
2012 in die POP-Verordnung aufgenommen wurden oder für die erst später ein Grenz-
wert in Anhang IV der POP-Verordnung gemäß Beschluss der EU-Kommission 
(2014/955/EU) festgelegt wurde. Das betrifft Abfälle, die die Stoffe Endosulfan, Hexach-
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lorbutadien, Polychlorierte Naphthaline, Alkane C10-C13, Tetrabromdiphenylether, Hex-
abromdiphenylether, Heptabromdiphenylether, Perfluoroctansulfonsäure und ihre Deri-
vate sowie HBCD enthalten.  


Im Zusammenhang mit der Einstufung als nicht gefährlicher Abfall ist zu beachten, dass 
nach Inkrafttreten der POP-Abfall-ÜberwV gemäß § 4 eine ordnungsgemäße Entsorgung 
dieser Abfälle nur noch mit Entsorgungs- und Sammelentsorgungsnachweisen sowie Be-
gleitscheinen zulässig ist. Daher müssen entsprechende Entsorgungs- und Sammelent-
sorgungsnachweise von den Abfallerzeugern und –entsorgern bei den zuständigen Be-
hörden rechtzeitig beantragt werden und mit Inkrafttreten der POP-Abfall-ÜberwV bereits 
vorliegen. Entsorgungsmaßnahmen ohne entsprechende Nachweise stellen nach Inkraft-
treten der POP-Abfall-ÜberwV gemäß § 6 Nr. 1 eine Ordnungswidrigkeit dar.  
 
Darüber hinaus weise ich darauf hin, dass Erzeuger, Besitzer, Sammler, Beförderer, 
Händler und Makler von nicht gefährlichen POP-haltigen Abfällen nach Inkrafttreten der 
POP-Abfall-ÜberwV gemäß § 5 verpflichtet sind Register zu führen. In den Registern sind 
Menge, Art und Ursprung sowie die Bestimmung der Abfälle, die Häufigkeit der Samm-
lung, die Beförderungsart sowie die Art der Verwertung oder Beseitigung zu verzeichnen.  
 
Um eine lückenlose ordnungsgemäße Entsorgung der nicht gefährlichen POP-haltigen 
Abfälle nach Inkrafttreten der POP-Abfall-ÜberwV zu gewährleisten bitte ich Sie daher, 
Ihre betroffenen Mitgliedsunternehmen bzw. betroffene Erzeuger und Entsorger über die 
bevorstehenden Pflichten hinsichtlich der Nachweis- und Registerführung zu informieren.  
 
Ob ferner aus den für die Behandlung dieser Abfälle resultierenden Anforderungen auch 
Genehmigungen der Entsorgungsanlagen entsprechend anzupassen sind, sollte eben-
falls zeitnah geprüft werden.  
 
Die Bundesratsdrucksache sowie der Bundesratsbeschluss zum Verordnungsentwurf 
können auf der Homepage des Bundesrates unter folgendem Link eingesehen werden: 
http://www.bundesrat.de/SharedDocs/beratungsvorgaenge/2017/0401-0500/0488-
17.html . 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
gez. Jens Reuther 
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Inkrafttreten der Pop-Abfall-Überwachungs-Verordnung (POP-Abfall-UberwV)
Vollzugshinweise zur Entsorgung HBCDD-haltiger Dämmstoffe


Sehr geehrte Damen und Herren,


unter Bezugnahme auf unser gemeinsames Gespräch vom 09. 08.2017 zum Inkraft-


treten der Verordnung über die Getrenntsammlung und Überwachung von nicht ge-


fähriichen Abfällen mit persistenten organischen Schadstoffen (POP-Abfall-


Überwachungs-Verordnung - POP-Abfall-UberwV) informieren wir Sie, dass folgen-


de Hinweise zum Vollzug der Verordnung an die Regierungen übermittelt wurden:


Der Sammelentsorgungsnachweis wird als Regelentsorgungsverfahren emp-


fohlen. Die Mengenbegrenzung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 wird durch § 4 Abs. 1


der POP-Abfall-UberwV aufgehoben.


Bei Abfallgemischen mit einem Anteil < 25 Vol.-% Dämmmaterial wird davon


ausgegangen, dass die für HBCDD geltenden Konzentrationsgrenzen von


1. 000 mg/kg (s. Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 850/2004 des Europäi-


sehen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über persistente organi-


sehe Schadstoffe und zur Änderung der Richtlinie 79/117/EWG (ABI. EU L


229, S. 5), zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2016/460 vom 30. März
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2016 zur Änderung der Anhänge IV und V der Verordnung (EG) Nr. 850/2004, EU-


POP-Verordnung) nicht erreicht werden. Diese Abfälle fallen somit nicht unter die


Regelungen der POP-Abfall-UberwV.


Die Abtrennung von Störstoffen in einer Anlage entspricht einer Schadstoffentfrach-


tung, sodass diese Anlage - bezogen auf diesen Vorgang - keine Genehmigung zur


Vermischung von POP-haltigen Abfällen benötigt.


Unterscheidung der AS 17 01 07 und 17 09 04: Der AS 17 01 07 (Gemische aus Be-


tön, Ziegel, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen)


enthält per Definition nur rein mineralische Abfälle. Im AS 17 09 04 (gemischte Bau-


und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und


17 09 03 fallen) können brennbare Leichtfraktionen wie z. B. Styropor/Dämmmaterial


enthalten sein.


HBCDD-haltige Dämmstoffe, die von Privatpersonen in Wertstoffhöfen abgegeben


werden, sind zur Sicherung einer geordneten Entsorgung ab Wertstoffhof grundsätz-


lich in die Abfallschlüssel 17 02 03, 17 06 04 und 17 09 04 einzuordnen. Geben Pri-


vatpersonen HBCDD-haltige Abfälle direkt an Müllverbrennungsanlagen ab, können


diese in die Abfallschlüssel 20 01 39 (Kunststoffe) und 20 03 99 (Siedlungsabfälle a.


n. g. ) eingestuft werden.


Aufgrund des kurzfristigen Inkrafttretens der POP-Abfall-ÜberwV soll bei Sanktionen


bezüglich der Nachweisführung berücksichtigt werden, dass die Umstellung auf das


elektronische Nachweisverfahren etwas Zeit in Anspruch nehmen wird. Es wird davon


ausgegangen, dass die Umstellung bis zum 31. 12.2017 erfolgt sein wird.


Das Bayerische Landesamt für Umwelt erhält einen Abdruck dieses Schreibens.


Mit fi in Grüßen


Di^Mikulla
Ministerialrat
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Vollzug der POP-Abfall-Überwachungsverordnung
UberwV


Ergänzend zu unserem Schreiben vom 4. August 2017 zum Vollzug der
POP-Abfall-Uben¡vV weisen wir hinsichtlich der Sammelentsorgung von
HBCD-haltigen Abfällen, die in den Anwendungsbereích der POP-
AbfallüberuvV fallen und bei Betrieben des Handwerks- und Abrissberei-
ches anfallen, auf Folgendes hin:


Bei den genannten HBCD-haltigen Abfällen handelt es s¡ch um folgende
Abfallarten:


17 06 04 Dämmmaterial mit Ausnahme desjenígen, das unter 17 06
01* und 17 06 03* fällt
17 Qg 04 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derje-
nigen, die unter 17 Og 01*, 17 0g 02* und 17 09 03* fallen


Bei der Sammelentsorgung dieser Abfälle lassen sich die folgenden zwei
möglichen Fallgestaltungen unterscheiden:


1. Die Abfälle werden auf der Baustelle von einem dazu befugten Ein-
sammler (2.8. Containerdienst) im normalen Sammelentsorgungs-
verfahren mit einem elektronischen Sammelentsorgungsnachweis
und elektronischen Begleitscheinen abgeholt (Holsystem, entspre-
chend der $$ 9 und 13 NachwV). Der Handwerks- oder Abrissbe-
trieb bzw. dessen Auftraggeber erhält bei Abholung einen Über-
nahmeschein in Papierform als Beleg (entsprechend $ 12 in Yer-
bindung mit $ 21 NachwV).


2. Der Handwerks- oder Abrissbetrieb befördert die Abfälle ohne Ent-
sorgungsnachweis und Begleitschein selbst zu einem dafur zuge-
lassenen Entsorger (2.8. Zwischenlager, Vorbehandlungsanlage
oder Verbrennungsanlage) oder - für den Fall kleinerer Mengen
(siehe unten) - zu seinem eigenen Betriebsgelände (Bringsystem).
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Die Nutzung des Bringsystems setzt voraus, dass sich der Abfallezeuger beim vorge-
sehenen Abfallentsorger zuvor einen Übernahmeschein verschafü hat (s. Schreiben
des SMUL vom 4. August 2017) und dass der Handwerks- oder Abrissbetrieb für den
Transport seiner HBCD-haltigen Abfällen diesen Übernahmeschein mitführt. Dieser
Ubernahmeschein ist auf der Grundlage des für die Annahme der Abfälle durch den
Entsorger zu führenden Sammelentsorgungsnachweises und eines Begleitscheins ent-
sprechend $ 9 und $ 13 NachwV auszufüllen. lm Vermerkefeld des Begleitscheins ist
die Eintragung,,Selbstanlieferung" vorzunehmen.


Für die Eintragungen zum Beförderer und zum Entsorger im Übernahmeschein sind
vom Entsorger demzufolge die Angaben aus dem Sammelentsorgungsnachweis, also
Beförderer-Nummer und Entsorger-Nummer zu verwenden. ln den Fällen, in denen der
Abfallerzeuger nicht über eine Erzeugernummer verfügt, íst im Erzeuger-Feld des
Ubernahmescheins eine fiktive Erzeuger-Nummer entsprechend den ,,Empfehlungen
zum Ausfüllen der Nachweisdokumente in speziellen Konstellationen" (GADSYS-
lnformationsschrift Nr. 9) zu nutzen. lm Vermerkefeld des úbernahmescheins ist durch
den Erzeuger dabei entweder die Baustelle, von der die Abfälle stammen (im Falle der
Direktanlieferung von der Baustelle) oder das Betriebsgelände (ím Falle der Zwischen-
lagerung kleinerer Abfallmengen von verschiedenen Baustellen auf dem Betriebsge-
lände) einzutragen.


Es ist davon auszugehen, dass eine Zwischenlagerung von HBCD-haltigen Abfällen
auf dem Betriebsgelände auch wegen der gleichzeitig geltenden Getrenntsammelpflich-
ten nach Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) in der Regel nur bei geringeren Abfall-
mengen ordnungsgemäß erfolgen kann. Werden von dem Handwerks- oder Abrissbe-
trieb größere Mengen HBCD-haltiger Abfälle von der Baustelle zum Betriebsgelände
transportiert und dort zwischengelagert, stellt sích die Frage nach der Einhaltung der
Getrenntsammelpflichten nach GewAbfV. Dies ist ggf. auf geeignete Weise zu überprü-
fen. Als Anhaltspunkt für derartige ,,größere Mengen" könnte hier die Mengenschwelle
von zwei Tonnen der Nachweisverordnung dienen, die pro Abfallart und Baustelle nicht
überschritten werden sollten.


Mit freundlichen Grüßen


)e- )r'Á*7*^*"
Hans-Dieter Kowalski
Referatsl eiter Wertstofñryi rtsch aft
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Freie Hansestadt Bremen 
 


Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr 


 


 
 


Hinweise zur Entsorgung HBCD-haltiger  
Dämmmaterialien 


 
Im März 2016 wurde das Flammschutzmittel Hexabromcyclododecan (HBCD) wegen seiner 
umweltschädlichen Eigenschaften neu in die Anhänge I und IV der sog. POP-Verordnung1 der EU 
aufgenommen. Damit sind Abfälle mit einem HBCD-Anteil von mehr als 1.000 mg/kg so zu 
beseitigen, dass das Flammschutzmittel HBCD zerstört wird. 
 
Aus aktuellem Anlass möchten wir auf folgende Aspekte im Zusammenhang mit der Entsorgung 
von HBCD-haltigen Polystyrolabfällen (Dämmplatten), die hauptsächlich aus dem Baubereich (aber 
auch z.B. im Bereich des Schiffbaus) stammen, hinweisen:  
 
 


1. Die Auswirkungen des Stoffs HBCD für Umwelt und Gesundheit 
 


Aufgrund der Eigenschaft der Verzögerung der Entzündung von Kunststoffen und Verlangsamung 
der Ausbreitung der Flammen wurde HBCD vor allem in Dämmstoffen aus Polystyrol für Gebäude 
eingesetzt. Der Stoff ist persistent, das heißt langlebig, weil er in der Umwelt schlecht abgebaut 
werden kann und sich in Lebewesen anreichert. HBCD hat auch das Potenzial, die Gesundheit zu 
schädigen. 
 
Wer in einem Haus mit HBCD-haltigen Dämmplatten wohnt, muss bei fachgerechter Anwendung 
keine negativen Effekte auf seine Gesundheit befürchten, da in der Nutzungsphase nur sehr wenig 
HBCD aus den Platten austritt, das über die Luft oder den Hausstaub von den Bewohnern 
aufgenommen werden könnte. In der unmittelbaren Umgebung von Gebäude mit HBCD-haltigen 
Dämmplatten sind ebenfalls kaum akute Umweltwirkungen zu erwarten, weil auch bei ungeschützt 
außen angebrachten Dämmstoffen nur sehr geringe Konzentrationen HBCD durch das 
Regenwasser ausgewaschen werden. 
 
Seit 22. März 2016 ist der Einsatz des Flammschutzmittels HBCD in Europa verboten. Für den 
Bausektor werden seit Ende 2014 HBCD-freie Polystyrol-Dämmstoffe mit dem Flammschutzmittel 
Polymer-FR produziert. Vor diesem Hintergrund sind Dämmstoffe aus Neubaumaßnahmen, die das 
Flammschutzmittel Polymer-FR enthalten, von der Gefährlichkeitseinstufung nicht betroffen und 
können daher als nicht gefährliche Abfälle entsorgt werden. 
 
 


2. Rechtsgrundlage 
 
Durch die POP-Verordnung wird geregelt, dass die Abfälle, die aus in Anhang IV der POP-
Verordnung aufgelisteten Stoffen bestehen, sie enthalten oder durch sie verunreinigt sind, ohne 
unnötige Verzögerung und in Übereinstimmung mit Anhang V Teil I so beseitigt oder verwertet 
werden, dass die darin enthaltenen persistenten organischen Schadstoffe zerstört oder 
unumkehrbar umgewandelt werden. 
 


                                                
1
 Verordnung (EG) Nr. 850/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29.04.2004 über persistente organische Schadstoffe 


und zur Änderung der Richtlinie 79/117/EWG (ABl. Nr. L 158 S. 7, ber. Nr. L 229 S. 5), zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 
2016/460 der Kommission vom 30. März 2016 (ABl. L 80 vom 31.3.2016, S. 17) 
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Am 01.08.2017 trat die Verordnung über die Getrenntsammlung und Überwachung von nicht 
gefährlichen Abfällen mit persistenten organischen Schadstoffen (POP-Abfall-
Überwachungs-Verordnung – POP-Abfall-ÜberwV)2 in Kraft. Diese Verordnung regelt für POP- 
 
haltige Abfälle, die als nicht gefährlicher Abfall eingestuft aber trotzdem überwachungsbedürftig 
sind, die Anforderungen an die getrennte Sammlung und Beförderung, das Vermischungsverbot 
sowie die Nachweis- und Registerpflichten und schließt damit eine Überwachungslücke. Diese 
Verordnung gilt auch für die HBCD-haltigen Abfälle. 
 
Abfälle von HBCD-haltigen Dämmmaterialien sind in der Regel als nicht gefährlich einzustufen, 
wenn das Flammschutzmittel HBCD den Gehalt von 30.000 mg/kg nicht überschreitet. Sie 
unterliegen aber beim Überschreiten des HBCD-Gehaltes von 1.000 mg/kg der POP-Abfall-ÜberwV. 
Für diese Abfälle werden mit der POP-Abfall-ÜberwV Nachweis- und Registerpflichten eingeführt.  
 
Hinweis: Einige POP-haltige Abfälle sind nach AVV als gefährlich eingestuft. Weitere Informationen 
finden Sie unter http://www.bauumwelt.bremen.de/umwelt/abfall/einstufung_von_abfaellen-25157 
  


 


2.1 Getrennte Sammlung und Beförderung, Vermischungsverbot 


 


Die Erzeuger und Besitzer von POP-haltigen Abfällen im Sinne von § 3 POP-Abfall-ÜberwV sind 


verpflichtet, diese getrennt zu sammeln. Die Getrenntsammlungspflicht nach § 3 Abs. 1 POP-Abfall-


ÜberwV soll gewährleisten, dass ein separat anfallender POP-haltiger Abfall ab dem Zeitpunkt 


seiner Entstehung (bereits vom Erzeuger) und während aller Phasen der Abfallbewirtschaftung 


getrennt gehalten wird. Die Getrennthaltung muss technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar 


sein. 


 


Für die HBCD-haltigen Abfälle kann eine Getrenntsammlung nicht absolut gefordert werden, wenn 


auf den Baustellen für eine Aufstellung der notwendigen Abfallbehälter nicht ausreichend Platz zur 


Verfügung steht oder die Getrennterfassung von den übrigen Bau- und Abbruchabfällen technisch 


nicht möglich ist. Dieses kann der Fall sein bei Verbundstoffen wie zum Beispiel 


Wärmeverbundsystemen, XPS- oder EPS-Wärmedämmstoffen mit PU-Kleber oder 


Bitumenanhaftungen. Beim Vorliegen einer hohen Verschmutzung oder beim Anfall einer zu 


geringen Menge, um einen gesonderten Behälter zu bestellen und die Dämmplatten getrennt einer 


Vorbehandlungs- oder Verbrennungsanlage zuzuführen, kann auf die Getrenntsammlung verzichtet 


werden. Aus wirtschaftlichen Gründen ist eine Getrenntsammlung nicht zumutbar, wenn die 


anfallenden Kosten bei betriebswirtschaftlicher Betrachtung außer Verhältnis zu den Kosten für eine 


gemischte Sammlung stehen. 


 


Bei getrennt gesammelten HBCD-haltige Dämmplatten ist nach § 3 Abs. 2 POP-Abfall-ÜberwV eine 


nachträgliche Vermischung verboten. Dies gilt etwa auch für größere Mengen an HBCD-haltigen 


Dämmstoffen. Eine Vermischung ist nur in einer hierfür zugelassenen Anlage gemäß § 3 Abs. 3 


POP-Abfall-ÜberwV zulässig. 


 


 
  


                                                
2 POP-Abfall-Überwachungs-Verordnung vom 17.Juli 2017 (BGBI.I S.2644) 


 



http://www.bauumwelt.bremen.de/umwelt/abfall/einstufung_von_abfaellen-25157
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2.2 Nachweispflichten 


 


In § 4 Abs. 1 POP-Abfall-ÜberwV ist geregelt, dass die Erzeuger, Besitzer, Sammler, Beförderer und 


Entsorger die ordnungsgemäße Entsorgung POP-haltiger Abfälle mit Hilfe des elektronischen 


Nachweisverfahrens zu dokumentieren haben. Die nicht gefährlichen HBCD-haltigen Abfälle 


unterliegen somit der elektronischen Nachweisführung nach der Nachweisverordnung.  


 


§ 3 Abs. 1 NachwV ordnet an, dass derjenige, der nachweispflichtige Abfälle zur Entsorgung in eine 


Abfallentsorgungsanlage bringen oder solche Abfälle dort annehmen will, vor Beginn der 


Abfallentsorgung die Zulässigkeit der vorgesehenen Entsorgung durch einen 


Entsorgungsnachweis unter Verwendung der Formblätter zu belegen hat. Die tatsächliche 


Entsorgung ist durch Begleitscheine zu dokumentieren. Diese Nachweise sind im eANV 


(elektronischen Abfallnachweisverfahren) zu führen. Dazu gehören die Eröffnung und Unterhaltung 


eines Empfangszugangs bei der ZKS-Abfall (Zentrale Koordinierungsstelle Abfall), die von den 


Ländern betrieben wird.   


 


Mit Ausnahme von § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 NachwV gilt das Nachweisverfahren unverändert für die 


nicht gefährlichen POP-haltigen Abfälle, d.h. die dort geregelte 20 Tonnen Beschränkung bei der 


Sammelentsorgung ist aufgehoben. Wenn beim jeweiligen Abfallerzeuger am jeweiligen Standort 


mehr als 20 Tonnen des jeweiligen POP-haltigen Abfalls anfallen, ist das 


Sammelentsorgungsnachweisverfahren trotzdem möglich. Für den Abfallerzeuger aus dem 


Handwerks- und Dienstleistungsbereich hat dies den Vorteil, dass er selbst nicht am eANV 


teilnehmen muss, sondern bei Abholung der Abfälle vom Sammler lediglich einen Übernahmeschein 


(in Papierform) erhält, den er in sein Register einstellen muss.  


 


Bestandteil der Nachweiserklärung ist eine Deklarationsanalyse, die aber gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 


NachwV dann nicht erforderlich ist, wenn die Art, Beschaffenheit, die den Abfall bestimmenden 


Parameter und Konzentrationswerte bekannt sind. In der Regel sind bei HBCD-haltigen 


Dämmmaterialien diese Voraussetzungen gegeben. 


 


 


2.3 Registerpflichten 


 


Nach § 5 Abs. 1 POP-Abfall-ÜberwV müssen die Erzeuger, Besitzer, Sammler, Beförderer sowie die 


Händler und Makler von POP-haltigen Abfällen zudem ein Register führen. Für die nicht 


gefährlichen, aber nachweispflichten HBCD-haltigen Dämmmaterialien gilt, dass derjenige, der 


elektronische Nachweispflichten hat, auch sein Register, bestehend aus Entsorgungsnachweisen 


und Begleitscheinen, elektronisch zu führen hat. Die Abfallerzeuger (wie z.B. Handwerker), die am 


Sammelentsorgungsnachweisverfahren teilnehmen, führen in der Regel lediglich ein Register in 


Papierform bestehend aus Übernahmescheinen. 
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3. Einstufung der auf der Baustellen bzw. an der Anfallsstelle angefallenen Abfälle: 
 


            3.1      Monofraktionen 
 


Die bei Rückbau-, Sanierungs- und Abrissmaßnahmen anfallenden Monofraktionen von 
Polystyrol-Dämmplatten ohne größere Anhaftungen von anderen Materialien, die getrennt 
gesammelt werden, werden unter dem Abfallschlüssel 170604 (Dämmmaterial mit Ausnahme 
desjenigen, das unter 170601* und 170603* fällt) eingestuft und sind in einer dafür zugelassenen 
Anlage thermisch zu entsorgen.  


 
Fallen bei einer Rückbau-Sanierungsmaßnahme alte Polystyrol-Dämmplatten als Monofraktion 
ohne größere Anhaftungen anderer Materialien an und werden diese gemäß § 3 Abs. 1 POP-Abfall-
ÜberwV wegen den unter Ziffer 2.1 genannten Gründen nicht getrennt gesammelt (z.B. geringe 
Menge oder zu wenig Platz auf der Baustelle), können sie zusammen mit anderen Bauabfällen in 
demselben Container erfasst und unter dem Abfallschlüssel 170904 (gemischte Bau- und 
Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 170901*,170902* und 170903* fallen) in einer 
dafür zugelassenen Abfallsortieranlage entsorgt werden. 
 
 
            3.2      Gemische und Materialverbunde 
 
Bei Materialverbunden, z.B. mit Bitumendachpappe, Schwarzanstrich, Putz und Farbanstrich oder 
als Teil einer mehrschichtigen Dachkonstruktion oder eines Wärmedämmverbundsystems aus dem 
Fassadenbereich, kann davon ausgegangen werden, dass die HBCD-haltigen Dämmstoffe 
aufgrund des geringen spezifischen Gewichts nur in untergeordneten Anteilen im Bauabfallgemisch 
vorhanden, so dass der Grenzwert von 1.000 mg/kg für HBCD nicht überschritten wird. Dieses 
Gemisch kann als nicht gefährlicher Abfall dem Abfallschlüssel 170904 (gemischte Bau- und 
Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 170901,170902 und 170903* fallen) zugeordnet 
werden. 
 
 


4. Entsorgungsmöglichkeiten im Land Bremen 
 


Baustellenabfälle, die noch das alte Flammschutzmittel HBCD enthalten, können in 
Müllverbrennungsanlagen, die über eine entsprechende Zulassung verfügen, energetisch verwertet 
oder beseitigt werden. Durch die energetische Verwertung oder Beseitigung wird sichergestellt, 
dass das HBCD sicher aus dem Material- und Stoffkreislauf ausgeschleust und zerstört wird. 
 
Im Land Bremen sind das Müllheizkraftwerk Bremen (MHKW) der swb Entsorgung GmbH & Co.KG, 
Oken 2, 28219 Bremen und das Müllheizkraftwerk der Bremerhaven der Entsorgungsgesellschaft 
mbH, Zur Hexenbrücke 16, 27578 Bremerhaven für die Verbrennung von Abfällen mit den AVV 
170603*, 170604  und auch 170904 genehmigt.  
 
Die Firma Hirsch Recycling GmbH, Hermann-Funk-Straße 7-9, 28309 Bremen kann aufgrund ihrer 
Genehmigung HBCD-haltige Dämmstoffabfälle annehmen, zwischenlagern und behandeln. 
 
Des Weiteren verfügt die Firma GAR Gesellschaft für Abfall und Recycling mbH & Co.KG, Zum 
Panrepel 7/9, 28307 Bremen über die Genehmigung, HBCD-haltige Abfälle anzunehmen und 
zwischenzulagern. 
 
 


5. Weiterführende Information 
 


Weitere Informationen zum Thema „HBCD„ finden Sie auf der Internetseite des 
Umweltbundesamtes unter: https://www.umweltbundesamt.de/service/uba-fragen/was-ist-
hexabromcyclododecan-hbcd 



https://www.umweltbundesamt.de/service/uba-fragen/was-ist-hexabromcyclododecan-hbcd

https://www.umweltbundesamt.de/service/uba-fragen/was-ist-hexabromcyclododecan-hbcd
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Allgemeinverfügung  


der SAM Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH  
zur Nachweisführung bei ungefährlichen HBCD-haltigen Dämmstoffen  


aus Bau- und Handwerkstätigkeit 
 
Gemäß § 4 Abs. 1 Satz 3 POP-Abfall-Überwachungs-Verordnung (POP-Abfall-ÜberwV) in 
Verbindung mit § 26 Abs. 1 Satz 1 der Nachweisverordnung (NachwV) ergeht folgende  
 


Allgemeinverfügung: 
Die Nachweisführung über ungefährliche HBCD-haltige Dämmstoffe, welche im Rahmen der 
eigenen Tätigkeit eines Bau- oder Handwerksbetriebes (nachfolgend: Dienstleister) in Rhein-
land-Pfalz anfallen und anschließend auch in Rheinland-Pfalz entsorgt werden, kann wie 
nachfolgend dargestellt erfolgen: 
1.  Der Dienstleister bzw. sein Auftraggeber führt einen elektronischen Entsorgungsnach-


weis sowie elektronische Begleitscheine (entsprechend der §§ 3 ff. und 10 ff. NachwV). 
Soweit der Dienstleister Besitzer der bei seiner Tätigkeit anfallenden Abfälle wird, hat er 
die gleichen Pflichten zur Nachweisführung wie sein Auftraggeber als Abfallerzeuger. Im 
Ergebnis muss daher der erforderliche Nachweis von zumindest einem der Beteiligten 
geführt werden (vgl. Rdnr. 72 der  Mitteilung 27 der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft 
Abfall – LAGA, Vollzugshilfe zum abfallrechtlichen Nachweisverfahren, Stand: 
30.09.2009). 


2.  Oder die Abfälle werden auf der Baustelle von einem dazu befugten Einsammler (z.B. 
Containerdienst) mit einem elektronischen Sammelentsorgungsnachweis und elektroni-
schen Begleitscheinen abgeholt (Holsystem, entsprechend der §§ 9 und 13 NachwV). 
Der Dienstleister bzw. dessen Auftraggeber erhält bei Abholung einen Übernahme-
schein in Papierform als Beleg (entsprechend § 12 in Verbindung mit § 21 NachwV). 


3.  Oder der Dienstleister befördert die Abfälle ohne Entsorgungsnachweis und Begleit-
schein selbst zu einer dafür zugelassenen Entsorgungsanlage (z.B. Zwischenlager, Vor-
behandlungsanlage oder Verbrennungsanlage) oder zu seinem eigenen Betriebsgelän-
de (Bringsystem). Dies ist nur unter folgenden Voraussetzungen zulässig: 
3.1  Es handelt sich um eine der nachfolgend genannten Abfallarten gemäß Abfallver-


zeichnis-Verordnung (AVV): 


Monofraktion 17 06 04  Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das 
unter 17 06 01* und 17 06 03* fällt 


Baumischabfall 
und Verbund-
stoffe 


17 09 04  gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnah-
me derjenigen, die unter 17 09 01*, 17 09 02* und 
17 09 03* fallen 


  * bedeutet gefährlicher Abfall 


3.2  Soweit der Dienstleister die in Ziff. 3.1 genannten POP-haltigen Abfälle ohne Ent-
sorgungsnachweis und Begleitschein zu einer dafür zugelassenen Entsorgungsan-
lage transportiert, erfolgt dort die Annahme der Abfälle durch den Anlagenbetreiber 
auf der Grundlage eines von ihm geführten Sammelentsorgungsnachweises und 
eines Begleitscheins (entsprechend §§ 9 und § 13 NachwV). Im Befördererfeld des 
Begleitscheins hat sich der Betreiber der Entsorgungsanlage selbst einzutragen 
und im Vermerkefeld die Eintragung „Selbstanlieferung“ vorzunehmen. 
Zudem erhält der anliefernde Dienstleister vom Betreiber der Entsorgungsanlage 
einen Übernahmeschein in Papierform (entsprechend § 12 NachwV). Im Vermer-
kefeld des Übernahmescheins ist die Baustelle einzutragen, von der die Abfälle 
stammen. 
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3.3  Der Dienstleister darf die in Ziff. 3.1 genannten POP-haltigen Abfälle nur dann oh-
ne Entsorgungsnachweis und Begleitschein zu seinem eigenen Betriebsgelände 
transportieren, wenn die Abfallmenge pro Abfallart und Baustelle maximal 2 Ton-
nen beträgt.  
Er muss sicherstellen, dass die zeitweilige Lagerung der Abfälle auf dem Betriebs-
gelände im Einklang mit den immissionsschutzrechtlichen, baurechtlichen, wasser-
rechtlichen, brandschutzrechtlichen und sonstigen rechtlichen Anforderungen er-
folgt und dass die ggf. erforderlichen Genehmigungen vorliegen (Hinweis: Dies ist 
mit der jeweils zuständigen Behörde zu klären). 
3.3.1  Die spätere Beförderung der Abfälle zu einer zugelassenen Entsorgungs-


anlage hat grundsätzlich durch einen Einsammler auf der Grundlage gülti-
ger Sammelentsorgungsnachweise und Begleitscheine zu erfolgen (Hol-
system ab Betriebsgelände, entsprechend §§ 9 und § 13 NachwV). Der 
Dienstleister erhält bei jeder Abholung einen Übernahmeschein in Papier-
form (entsprechend § 12 NachwV).  


3.3.2  Alternativ hierzu kann der Dienstleister die Abfälle selbst vom eigenen Be-
triebsgelände zu einer zugelassenen Entsorgungsanlage bringen (Bring-
system ab Betriebsgelände). In diesem Fall erfolgt die Nachweisführung 
gemäß Ziff. 3.2, wobei jedoch die ursprünglichen Anfallstellen (Baustellen) 
nicht im Vermerkefeld des Übernahmescheins angegeben werden müssen. 


3.4  Sowohl im Falle von Ziff. 3.2 als auch im Falle von Ziff. 3.3 hat der Dienstleister 
seinem Auftraggeber den Abtransport der Abfälle von der Baustelle vor Beginn des 
Transportes durch einen unterschriebenen Praxisbeleg (z.B. Lieferschein) mit fol-
genden Angaben zu bescheinigen:  
-  Abfallbezeichnung und Abfallschlüssel gemäß AVV,  
-  beförderte Abfallmenge in Tonnen (ggf. geschätzt),  
-  Abfuhrdatum,  
-  Name und Anschrift des Dienstleisters als Beförderer, 
-  Name und Anschrift des Auftraggebers unter Angabe der Baustelle, 
-  Name und Anschrift der Entsorgungsanlage bzw. entsprechende Angaben zum 


Betriebsgelände des Dienstleisters (je nachdem, wohin die Abfälle befördert 
werden). 


3.5  Eine Ausfertigung des nach Ziff. 3.4 zu führenden Praxisbelegs oder ein anderes 
Dokument mit denselben Angaben ist vom Dienstleister während des Transportes 
der Abfälle von der Baustelle zur Entsorgungsanlage bzw. zum eigenen Betriebs-
gelände mitzuführen und bei Kontrollen vorzulegen. 


3.6  Für den Fall, dass der Dienstleister im Falle von Ziff. 3.3.2 die Abfälle nach der 
zeitweiligen Lagerung auf seinem Betriebsgelände selbst zu einer zugelassenen 
Entsorgungsanlage transportiert, hat er während des Transportes ein Dokument 
mit folgenden Angaben mitzuführen: 
-  Abfallbezeichnung und Abfallschlüssel gemäß AVV,  
-  beförderte Abfallmenge in Tonnen (ggf. geschätzt),  
-  Abfuhrdatum,  
-  Name und Anschrift des Dienstleisters als Beförderer, 
-  Anschrift seines Betriebsgeländes, 
-  Name und Anschrift der Entsorgungsanlage. 
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3.7 Die Beteiligten haben die in den Ziff. 3.1 bis 3. 6 genannten und für sie bestimmten 
elektronischen Nachweisdokumente oder papiergebundenen Belege in ihr abfall-
rechtliches Register einzustellen (§ 5 Abs. 1 POP-Abfall-ÜberwV in Verbindung mit 
§§ 24 und 25 NachwV). Hinweis: Private Haushaltungen sind nicht registerpflichtig. 


3.8 Soweit für Abfalltransporte durch den Dienstleister nach den §§ 53 und 54 Kreis-
laufwirtschaftsgesetz (KrWG) in Verbindung mit der Anzeige- und Erlaubnisver-
ordnung (AbfAEV) eine Anzeige- oder Erlaubnispflicht besteht, bleibt diese von der 
vorliegenden Allgemeinverfügung unberührt. Gleiches gilt für ggf. bestehende Ge-
nehmigungserfordernisse nach anderen Rechtsvorschriften. 


 
 


Nebenbestimmungen: 
1. Die mit der vorliegenden Allgemeinverfügung zugelassene Abweichung vom Nachweis-


verfahren kann jederzeit, auch nur gegenüber einzelnen Nachweispflichtigen, widerru-
fen oder mit Nebenbestimmungen (z.B. Bedingungen oder Auflagen) versehen werden, 
insbesondere bei einer Änderung der Vorschriften zur (elektronischen) Nachweis- und 
Registerführung oder bei Verstößen der nachweispflichtigen Personen gegen Be-
stimmungen dieser Allgemeinverfügung.  


2. Diese Allgemeinverfügung ergeht gebührenfrei.  
 
 


Begründung: 
Gemäß § 4 Abs. 1 Satz 3 POP-Abfall-ÜberwV in Verbindung mit § 26 Abs. 1 Satz 1 NachwV 
kann die zuständige Behörde auf Antrag oder von Amts wegen einen zur Nachweisführung 
Verpflichteten von der Nachweisführung ganz oder für einzelne Abfallarten unter dem Vor-
behalt des Widerrufs freistellen, soweit dadurch eine Beeinträchtigung des Wohls der Allge-
meinheit nicht zu befürchten ist. 
Im Rahmen der Tätigkeit von Dienstleistern fallen häufig ungefährliche HBCD-haltige 
Dämmstoffe an. Oftmals handelt es sich um kleinere Abfallmengen, die im Rahmen des 
Baustellenverkehrs beim Kunden mitgenommen und entweder direkt zu einer Entsorgungs-
anlage verbracht werden oder aber auf dem Betriebsgelände des Dienstleisters zur weiter-
gehenden Entsorgung bereitgestellt werden. In beiden Fällen sind gemäß § 4 Abs. 1 POP-
Abfall-ÜberwV grundsätzlich elektronische (Sammel-)Entsorgungsnachweise und Begleit-
scheine zu führen. Allerdings wird dies häufig als unverhältnismäßig angesehen. Die Alterna-
tive, nämlich die Auftraggeber auf die Abholung durch gewerbliche Entsorgungsunternehmen 
zu verweisen, bedeutet für viele Auftraggeber einen großen Aufwand und ist mit hohen Zu-
satzkosten verbunden. Zudem wäre dies vor allem bei nur geringen Abfallmengen (z.B. we-
nigen Dämmplatten, die im Rahmen einer Dachreparatur anfallen) kaum zumutbar. Vor die-
sem Hintergrund wird für die genannte Fallkonstellation durch Ziff. 3 eine teilweise Befreiung 
von der Nachweispflicht (nicht auch von der Registerpflicht) erteilt.  
Die Befreiung gilt nur unter den in Ziff. 3 genannten Voraussetzungen. Dies betrifft insbeson-
dere die dort genannten Abfallarten und die für den Transport auf das Betriebsgelände des 
Dienstleisters geltende Mengengrenze. Letztere entspricht der Regelung der Allgemeinver-
fügung der SAM vom 11.02.2015 zur Nachweisführung bei gefährlichen Abfällen aus Bau- 
und Handwerkstätigkeit. 
Soweit die Befreiung greift, wird im Übrigen die ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle 
über die Register der Beteiligten (entsprechend §§ 24 bis 25 NachwV) belegt. 
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Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erho-
ben werden. Der Widerspruch ist bei der SAM Sonderabfall-Management-Gesellschaft 
Rheinland-Pfalz mbH, Wilhelm-Theodor-Römheld-Str. 34, 55130 Mainz, schriftlich oder 
mündlich zur Niederschrift einzulegen. 
 
Mainz, den 1. August 2017 
 
SAM Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH 
Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße 34 
55130 Mainz 
 
 
 
Dr. Kropp  i.V. Lorig 
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34{0.
Allgemeinvetf ugung der


sAM Sotrdctablall-MalragemeBt-Gesellscbaft Rheirland-Pfalz mbg
zur Nachseislührug bei u.Dgefäbrlichen EBcD-h.ltig€n DäE|trstoffeD


aus Bau- utld Hatrdwerkrtätigkeit


Gemäß Q 4 Abs. 1 Satz 3 POP-Abfall-Überwachungs-Verordnulg (PoP-Abfalt-Überw9 in
Verbindung mit $ 26 Abs. 1 Satz I der Nachweisvercdnung (Nachw9 ergeht folgende


Allgemeinverfügurg:


Die Nachweisfilbrung über uttgef2ihlicbe HBcD-haltige Därtlmstoffe, welche im Rabmen der
eigeDeD Tätigkeit eüles Bau- oder Handwerksbetriebes (nachlolgeDd: Dienstleister) in Rhein-
land-Pfalz afuallen ü.rld anschließend auch h Rheinland-Pfalz entsolgt werdeD, kann wie
nachlolgend dalSestellt et:Iolgen:


1. Der Dienstleiste! bzw. sein Au.ftraggeber lührt einen elektronischen Entsolglülgs-
nachweis sowie elektronische Begleitscheine (entsprechend der SS 3 ff. und 10 ff.
Nachwtr'). Soweit der Diels eister Besitzer der bei sein€t Tätigkeit anlaUenden Abfäl-
le wird, hat er die gleichen Pflichten zuJ Nachweisführung wie sein AuJtraggeber als
AbfaUerzeuger. Im Ergebnis muss daher der erforderliche Nachweis von zumindest ei-
nem der Betäiligten geftthrt werden (vgl. Rdnr. ?2 der Mitteilung 27 de! Bund / Länder-
Arbeitsgemeinsihaft Abfa - LAGA, Vollzugshilfe zum abfallrechtlichen Nachweis-
verfalren, Standi 30. September 2009).


2. Oder die AbläIe werden aul der Baust€lle voD eil]em dazu befugteD EinsaEmler (2. B
Contaixerdienst) mit eineE elektronische! Saluuelentsorgulgsnachn'eis rmd elektrc-
nischen Begleitscheinen abgeholt (Holsystem, entsprechend der SS 9 und 13 Nachwv).
ber Dienst'ieister bzw. desJen Auftragleber erhält bei Abholulg einen Übernahme-
schein in Papierform als Beleg (entsprechend $ 12 i! Verbindung mit $ 21 Nachwv).


3. Oder der Dienstleister beIörded die Abfälle ohle EDtsorg:ungsnachweis u.nd Begleit-
schein selbst zu einer daftir zugelassenen Entsorgungsanlage (z B. Zwischenlager,
Vorbehandlungsanlage oder verbr€murgsaD.lage) oder zu seirem eigenen Betriebs-
gelliade (Briagiystern). Dies ist nur unte! folgenden voraussetzungeD zulässig:


3.1 Es handelt sich urn eine der oachlolgend genainten AblallarteD g€mäß Abfallver-
zeichnis-Vercdnung (AW):


Monofoaktion 1? 06 04 Därunrnaterial mit Ausnalune desjenigen, das
unter 1? 06 01* und 1? 06 03* lällt


Baumischäbfall
u!d
Verbundstoffe


1? 09 04 gemischte Bau- uld Abbruchabfele mit
Auslla}lme deienigen, die ülte! 1? 09 01*
1? 09 02* und 1? 09 03* fallen
r bedeutet gefährlicher Abfal


Soweit der Dienstleister die in Ziff. 3.1 gen;ten PoP-haltigen Abfälle ohne Entsor-
ornpsnacbweis und Becleitschein zu äiner daftlr zugelassenen Entsorgungsanlage
iran-sportiert, erfolgt dori die Annahme de! Abfälle durch den Anlagenbetreiber aul der
Grun'dlaEe eines vön ihm Aefirhrten Sarlllelentsorgungsnachweises ulld eines Begleit-
scheins 1äntsprechend 55 I und S 13 Nachwg. Im Belördercrleld des Begleitscheins hat
iich aeigetöiuer aet 


-E-ntso.gr.irgsanlage 
selbst einzutragen und ilo vermerkefeld die


Eintragung,,Selbstanlieferung" vorzunehmen


Zudem elhält de! anlielemde DiensUeister vom Betreiber der Eotsorgungsanlage ei!€n
Libernahmeschein in PaPierform (entsprechend $ 12 Nachwv) -Im verEerkefeld des


Übernahmescheins ist die Baustelle einzutragen, von der die AbJäIle starnmen


De! Dienstleiste! darl die in ziff. 3.1 genannten PoP-haltigen AbfäIIe nur dann ohne
Entsorpunqsnachweis und Begleltschein zu seineE eigenen Betriebsgelände transpor-
tl"r"". "*etät ai" eUtallmenAe-pro Abfallai und Baustelle maximal ZTQD!e4 bet!ägt


Er muss sicherstellen. dass die zeitweilige Lagerung der Abfäl]e aui dem Betriebs-
pelände im EinklaDs mit deD irDmissionsschutzrechtlichen, baurechtlichen, wasser-


i="t tfi"it"n, tt"na."iutzrechtlichen und sonstigen rechtlichen AnJorderungen erJolgt


LrnJaaüaiä cgf. erJorderlichen GenehmiSungerivorliegen (Ilinweis: Dies ist mit der je-
weils zustänaligen Behörde zu klären)


Die sDätere BeJörderun{ der Abfäüe zu einer zugelassenen Entsorgurgsanlage hat


".i"älatrri.rt .irrch ein-en Einsalonler aul der Grundlage gtiltiger Sammelentsor-
ä-E"""ctrweise ujld Begleitscheine zu erfolgen (Holsysten ab Betriebsgelände' ent-
i"""?rr""a es I üd 6 13-Nachw\1. Der Djenatleister erhält bei jeder Abholung einen


tlb"*.trmäs-ctrein irr"papierJorm (enuprechend 5 r2 Nachwv)


Alternativ hierzu ka$t der Dienstleister die AbläUe selbst vom eigenen Betriebs-gelän-
ä"," 


"io"","g"f"*""en 
Entsorgungsanlage bringen (Bringsystem ab Betriebsgelände)


f,r ai"""* f.ü 
"tt.tgt 


die Nac-hwöisfü]Eung gemäß Ziff.-3- 2, -wobii 
jedoch die ur-


öÄiri"it* a"i"u"E"uen (Bausteuen) nichtim vermerkefeld des Übemahmescheins
angegebeD werde! müssen


Sowohl im Falle von ziff 3.2 als auch tn Falle von z|ff. 3 3 hat der Dienstleister seinem


ÄuJtriiiiUer aen eUtransport der AbIälle von der Baustelle vor Begi'n- des TYanspo!-


ieia*ii-ui""" uot"rschri;benen Praxisbeleg (z B Lielerschein) mit folgenden Anga-
ben zu bescbeürigen:


- Ablallbezeichnung und Ablaltscblüssel gemä3 AW;


- befölderte Abfallmenge in Torylen (ggf geschätzt),


- Abtuhrdatum,


- Name uld Anschtift des Dielstleisters als Befördere!


- Narlre ulrd Anschrift des Auftraggebers unter Angabe der Baustelle,


3.3.1


3.4
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- Name und Anschrift der Entsorgungsarüage bzw. entsprechende Angaben zum Be"
triebsgelände des Dienstleisters (je nachdem, wohin die Abf:ile belördert weden).


3.5 Eine Auslertigulg des nach ziff. 3.4 zu führefldell Praxisbelegs oder ei! aoderes Do-
kument mit d=ensilben Angaben ist vom Dienstleister während des Transportes der
Abfälle von der Baustelle zu! EotsorguD€sanlage bzw. zrrlrl eigenm Betriebsgelände
mitzuführen und bei Kontrcllen vorzulegen.


3.6 Ftir den Fall, dass der Dienstleister im Falle von Ziff. 3.3 2 die Abiälle nach der zeit-
weiligen Lagerung aul seinem Betriebsgelände selbst zu eiler zugelassenen Entsor-
gungJanlage-trar:sfortiert, hat er wäbrena des TtaDE)odes ein Dokument mit folgenden
Angaben mjtzuiü.bren:


- Abfa.llbezeichnung und Abfallsch.ltissel gemä3 AW:


- belörderte Ablalktrelrge in Tonnen (ggL geschätzt),


- AbfuhrdatuD.


- Name und Anschrilt des DienstleisteN als Belörderer,


- Anschiift seines Betriebsgeläldes,


- Name uDd Ar$chrift der Entsorgurgsanlage.


3.7 Die Betei.listen haben die in den ziff 31 bis 3,6 genannten und filr sie bestitmten
tlektroniscf,en Nachweisdokumente oder papiergebundenen Belege h ih ablallrecht-
liches Register einzusteUe! (S 5 Abs l PoP-Abfall-itberwv in Verbindung mit $S 24


und 25 N;chwv). Einweis: Private llaushaltungeD sind nicht registerpflichtig.


3.8 Soweit für Abfalttrarsporte durch den Dienstleister nach der $-S-53 uld 54 Kreislauf-
;rtschaftsgesetz (KJViG) in Verbinduns mit der Anzeige- und Erlaubnisverordnung
(AbfAEV) e-iae Anzeige- oder Erlaubnistflicht besteht. bleibt diese von der.vorliegen-
äen algemeinvertüging unberülfi Gl;iches gilt tiir ggl bestebende Genehmigungs-
Frfordeirisse nach anderen RechtsvorschrifLen.


Nebenbestim$ungen:


1. Die mit der vorliegenden Allgem€inverfügung zugelassene 
-Abweichurlg 


vom Nach-
weiwertatrren kani iederzeit, äuch nur gegentiber etrzelnen NachweispflichtigeD' $ri-
demrlen oder mit N;benbestiDmungen (2. B Bedingugen oder AuJlagen) veE€hen
werden. hsbesondere bei einer linde-runA der Vorschriften zur (elektronischen) Nach-
weis- und RegisterfütlnEg oder bei Verstbßen der nachweispfLichtigen PeNoneD gegen


Bestimmungelr dieser Allgemeinverf ilgr]ng.


2. DieseAllgemeinvedügungergehtgebübreDfrei


Begrtirldung:


Gemdß 6 4 Abs. l Satz 3 PoP'Abfall-Überwv in Verbindung mit S 26 Abs l Satz l Nachwv
t"-r"ää irita"aii" Behdrde aul Antag oder von Amrs wegen ehen zur Nachweisfilhrung
Viäififrt"i"" 


""""aer 
Nachwersführung-ganz oder ftlr einzelie Abfallarten unter dem Vorbe-


üi;;; ini;;#;-fr=tsielren, soweit d"aäurch eine BeeinträchtiSung des wohls der AJlge-


meinheit nicht zu beftirchten ist


Im Rabmen der TätiEkeit von DieDstleistertr lallen häulig ungef:ihrliche HBcD-haltige
na"iÄliäÄJ 


"". 
ott-it handelt es sich um kleinere Abfallaengen, die im Rahmen des Bau-


J"Uärl"f."frt. U"it" Kunden mitgenommen u''d entweder düekt zu einer Entsorgungsanlage


,e"tiä"iti ."ta"" oder aber aul äem Betriebsgelände des Dienstleisters zur weitergehencle_n


i"t"ä"ä*" ü"i"it"".tellt werden ln beiden Fä"uen sind gemäß S 4 Abs l POP-Abfall-Uberwv
;;ä?;tli;' ;i;t1ü;üe isämner-ttntsorcungsnacf,weise'und Begleitscheine zu fülEen
firLiä!ä'üri'älinauÄs ä1. ;"*iatrnisÄaßig angesehen. Die Alternative, näm.lich die


AuhraqE-eber auJ die Abh;lung durch gewerbliche Entsorgungsurtemehmen zu velwetsen'


l"ääi'iä?iui'r,i"r" Äuii"ge"üii "i""" 8;os"n Aufwand und_ist mit hohen zusatzkosren ver-


ür"ä"ir.'z"ai", i,uiJdiei-vor altem bii nur geringen Abtaltmengen_(2. B- wenigen Dämm-
;;it"; dr"-jr" ä"üen einer Dachreparai* "tfr"1ö 


L"ut:o t"-ut6ar' vor diesem Hint€rgn$d
il/ild^'ilä.;;;i;F"tlm*te["hoo aut h ziff 3 eine teilweise Befreiung vod der Nach-


weispnlcht liictrt auch von der Registerpflicht) erteilt


Die Befleiung gilt nur unter den irc Ziff. 3 genannten Vomussetzungen- Dies betrilft insbeson-


ä"ä-a1t ä"tig'"""-"t ten eufallarten unä'die ftir den Transport aüf das Betripbspelände des


Dienstleisters geltena" n"og"ngr"or"lääJ""t"pti"fti a'"" Regelung d€r Alg;inein'erfü-
.-n äiii-afvr- torn tl. Feüruä'r 2015 zur Nachweisfiihrung bei gefährlichen Abfällen aus


Eaul und Handwerkstätigkeit.


Soweit die Betreiung geift, vird im Übrigen die ordnungsgemäß-e-Entsolgung der Abfälle


iu"rä" n"äit"" a"i-e'"t"tltgten (entsprechind $$ 24 bis 25 Nachwv) bel€gt


Rechtsbehellsbelehrung:


ceEen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nachBekaontgabe widerspruch erhoben


;::;il'ö; wiä;;;oäÄ i.t u"i aei iev sonaerabfall-Manage-ment-cesellschaft Rhein-


ffi;"ü#ädü, üü;"ü_ril."a-",_no.i]"rä_sti 34, 55130 Maü;, schrifrrich oder mündlich


zur Niederschrilt einzulege!.


Mainz, den 1. August 201?


SAM SonderabIall-Management-Cesellschaft
Rheioland-Plalz mbH


Dr' KroPP
i V Lorig








 


Muster einer Allgemeinverfügung 
zur Nachweisführung bei nicht gefährlichen HBCD-haltigen Dämmstoffen 


aus Bau- und Handwerkstätigkeit 


 


Gemäß § 4 Abs. 1 Satz 3 POP-Abfall-Überwachungs-Verordnung (POP-Abfall-ÜberwV) in 
Verbindung mit § 26 Abs. 1 Satz 1 der Nachweisverordnung (NachwV) ergeht folgende 


 


Allgemeinverfügung: 


 


Nachweisführung bei nicht gefährlichen HBCD-haltigen Dämmstoffen aus Bau- und 
Handwerkstätigkeit 


Erzeuger, Besitzer, Sammler, Beförderer und Entsorger von POP-haltigen Abfällen haben 
sowohl der zuständigen Behörde gegenüber als auch untereinander die ordnungsgemäße 
Entsorgung der Abfälle nachzuweisen. Im Rahmen der eigenen Tätigkeit eines Bau- oder 
Handwerksbetriebes (nachfolgend: Dienstleister) können nicht gefährliche HBCD-haltige 
Dämmstoffe in Nordrhein-Westfalen anfallen und anschließend auch in Nordrhein-Westfalen 
entsorgt werden.  


Im Hinblick auf die Pflichten zur Nachweisführung bei Baumaßnahmen wird auf Erlass IV-3-
111.20.2 vom 26.03.2012 des MKULNV hingewiesen. Im Regelfall gilt, dass der Dienst-
leister als Abfallerzeuger anzusehen ist und die entsprechenden Pflichten zur Nachweis-
führung zu erfüllen hat. Der Auftraggeber (Bauherr) ist nur dann als Abfallerzeuger mit den 
entsprechenden Pflichten zur Nachweisführung anzusehen, wenn das Unternehmen, das 
die Abbruch-/Sanierungs- und Entsorgungsmaßnahmen durchführt, durch konkrete ver-
tragliche Ausgestaltung in besonderer Weise gebunden und detailliert der Weisungsgewalt 
des Auftraggebers (Bauherrn) unterworfen ist. 


Für die Entsorgung sind folgende Vorgehensweisen möglich: 


1. Holsystem 


Die Abfälle werden auf der Baustelle von einem dazu befugten Einsammler (z.B. 
Containerdienst) mit einem elektronischen Sammelentsorgungsnachweis und 
elektronischen Begleitscheinen abgeholt (Holsystem, entsprechend der §§ 9 ff. 
und 13 NachwV).   
Der Dienstleister bzw. in Ausnahmefällen dessen Auftraggeber erhält bei Abholung 
einen Übernahmeschein in Papierform als Beleg (entsprechend § 12 in Verbindung 
mit § 21 NachwV). 


2. Bringsystem 


2.1 Mit Entsorgungsnachweis und Begleitschein 


Der Dienstleister bzw. sein Auftraggeber führt einen elektronischen Entsorgungs-
nachweis sowie elektronische Begleitscheine (entsprechend der §§ 3 ff. und 10 ff. 
NachwV). Soweit der Dienstleister Besitzer der bei seiner Tätigkeit anfallenden Ab-
fälle wird, hat er die gleichen Pflichten zur Nachweisführung wie sein Auftraggeber 
als Abfallerzeuger. Im Ergebnis muss daher der erforderliche Nachweis von zumin-
dest einem der Beteiligten geführt werden (vgl. Rdnr. 72 der Mitteilung 27 der 
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall – LAGA, Vollzugshilfe zum abfallrechtli-
chen Nachweisverfahren, Stand: 30.09.2009). 







 


2.2 Ohne Entsorgungsnachweis und Begleitschein 


Der Dienstleister befördert die Abfälle ohne Entsorgungsnachweis und Begleit-
schein selbst zu einer dafür zugelassenen Entsorgungsanlage (z.B. Zwischenlager, 
Vorbehandlungsanlage oder Verbrennungsanlage) oder zu seinem eigenen Be-
triebsgelände (Bringsystem). Dies ist nur unter der Voraussetzung zulässig, dass es 
sich um eine der nachfolgend genannten Abfallarten gemäß Abfallverzeichnis-
Verordnung (AVV) handelt: 


Monofraktion 


(wie HBCD-haltige Dämmstoffe aus Po-
lystyrol (EPS und XPS) wie Styro-
pordämmungen, auch in geringem Maß 
mit Anhaftungen wie Putz) 


17 06 04 Dämmmaterial mit Ausnahme 
desjenigen, das unter 17 06 
01* und 17 06 03* fällt 


Baumischabfall und Verbundstoffe 


(Baumischabfall, der HBCD-haltige 
Dämmstoffe enthält, und Verbundstoffe 
wie Wärmeverbundsysteme mit HBCD-
haltigen Dämmstoffen, EPS- oder XPS-
haltige Wärmedämmstoffe mit PU-
Kleber oder Bitumenbeschichtungen) 


17 09 04 gemischte Bau- und Abbruch-
abfälle mit Ausnahme derjeni-
gen, die unter 17 09 01*, 17 09 
02* und 17 09 03* fallen 


* bedeutet gefährlicher Abfall 


Es wird darauf hingewiesen, dass Dämmstoffe mit Bitumenbeschichtungen als 
Baumischabfall dem Abfallschlüssel 17 09 04 zuzuordnen sind, nicht dem Abfall-
schlüssel 17 03 02 „Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 
fallen“. 


2.2.1 Beförderung direkt zur Entsorgungsanlage 


Soweit der Dienstleister die in Ziff. 2.2 genannten HBCD-haltigen Abfälle direkt zu 
einer dafür zugelassenen Entsorgungsanlage transportiert, erfolgt dort die Nach-
weisführung analog zur Kleinmengenregelung gem. § 16 i. V. m. § 12 NachwV über 
das Erstellen von Übernahmescheinen. Die für die Kleinmengenregelung gem. § 2 
Abs. 2 NachwV festgesetzte Tonnage in Höhe von 2 Tonnen pro Jahr findet keine 
Anwendung. Im Erzeugerfeld des Übernahmescheins sind die Daten der Anfallstelle 
/ Baustelle unter Angabe der Erzeugernummer „ES0000000“, im Befördererfeld die 
Daten des Anlieferers / Dienstleisters, im Entsorgerfeld die Daten der Entsorgungs-
anlage und im Feld „Frei für Vermerke“ der Zusatz „Selbstanlieferung“ einzutragen.  


2.2.2 Beförderung mit Zwischenlagerung auf eigenem Betriebsgelände 


Der Dienstleister darf die in Ziff. 2.2 genannten HBCD-haltigen Abfälle nur dann 
ohne Entsorgungsnachweis und Begleitschein zu seinem eigenen Betriebsgelände 
transportieren, wenn die Abfallmenge pro Abfallart und Baustelle maximal 2 Tonnen 
beträgt. Die Nachweisführung erfolgt analog zu Ziffer 2.2.1. Im Entsorgerfeld ist je-
doch das Betriebsgelände des Dienstleisters einzutragen. 


Er muss sicherstellen, dass die zeitweilige Lagerung der Abfälle auf dem Betriebs-
gelände im Einklang mit den immissionsschutzrechtlichen, baurechtlichen, wasser-
rechtlichen, brandschutzrechtlichen und sonstigen rechtlichen Anforderungen erfolgt 
und dass die ggf. erforderlichen Genehmigungen vorliegen (Hinweis: Dies ist mit der 
jeweils zuständigen Behörde zu klären). 


 Die spätere Beförderung der Abfälle zu einer zugelassenen Entsorgungsanlage 







 


hat grundsätzlich durch einen Einsammler auf der Grundlage gültiger Sammelent-
sorgungsnachweise und Begleitscheine zu erfolgen (Holsystem ab Betriebsgelände, 
entsprechend §§ 9 ff. und § 13 NachwV). Der Dienstleister erhält bei jeder Abholung 
einen Übernahmeschein in Papierform (entsprechend § 12 NachwV). 


 Alternativ hierzu kann der Dienstleister die Abfälle selbst vom eigenen Betriebsge-
lände zu einer zugelassenen Entsorgungsanlage bringen (Bringsystem ab Betriebs-
gelände). In diesem Fall erfolgt die Nachweisführung gemäß Ziff. 2.2.1, wobei je-
doch die ursprünglichen Anfallstellen (Baustellen) nicht im Vermerkefeld des Über-
nahmescheins angegeben werden müssen. 


Sowohl im Falle von Ziff. 2.2.1 als auch im Falle von Ziff. 2.2.2 hat der Dienst-
leister seinem Auftraggeber den Abtransport der Abfälle von der Baustelle mittels der 
Vorlage einer Kopie des Übernahmescheins zu bescheinigen. 


Eine Ausfertigung des zu führenden Übernahmescheins ist vom Dienstleister wäh-
rend des Transportes der Abfälle mitzuführen und bei Kontrollen vorzulegen. 


2.3 Die Beteiligten haben die in Ziff. 2.2 genannten und für sie bestimmten elektroni-
schen Nachweisdokumente oder papiergebundenen Übernahmescheine in ihr ab-
fallrechtliches Register einzustellen (§ 5 Abs. 1 POP-Abfall-ÜberwV in Verbindung 
mit §§ 24 und 25 NachwV); falls ein elektronisches Register geführt wird sind die 
papiergebundenen Übernahmescheine in das elektronische Register einzugeben. 
Hinweis: Private Haushaltungen sind nicht registerpflichtig. 


2.4 Soweit für Abfalltransporte durch den Dienstleister nach den §§ 53 und 54 Kreis-
laufwirtschaftsgesetz (KrWG) in Verbindung mit der Anzeige- und Erlaubnisverord-
nung (AbfAEV) eine Anzeige- oder Erlaubnispflicht besteht, bleibt diese von der vor-
liegenden Allgemeinverfügung unberührt. Gleiches gilt für ggf. bestehende Geneh-
migungserfordernisse nach anderen Rechtsvorschriften. 


 


Nebenbestimmungen: 


 


1. Die mit der vorliegenden Allgemeinverfügung zugelassene Abweichung vom Nach-
weis- verfahren kann jederzeit, auch nur gegenüber einzelnen Nachweispflichtigen, 
widerrufen oder mit Nebenbestimmungen (z.B. Bedingungen oder Auflagen) verse-
hen werden, insbesondere bei einer Änderung der Vorschriften zur (elektronischen) 
Nachweis- und Registerführung oder bei Verstößen der nachweispflichtigen Perso-
nen gegen Bestimmungen dieser Allgemeinverfügung. 


2. Diese Allgemeinverfügung ergeht gebührenfrei. 


 


Begründung: 


 


Gemäß § 4 Abs. 1 Satz 3 POP-Abfall-ÜberwV in Verbindung mit § 26 Abs. 1 Satz 1 NachwV 
kann die zuständige Behörde auf Antrag oder von Amts wegen einen zur Nachweisführung 
Verpflichteten von der Nachweisführung ganz oder für einzelne Abfallarten unter dem Vor-
behalt des Widerrufs freistellen, soweit dadurch eine Beeinträchtigung des Wohls der Allge-
meinheit nicht zu befürchten ist. 


Im Rahmen der Tätigkeit von Dienstleistern fallen häufig nicht gefährliche HBCD-haltige 







 


Dämmstoffe an. Oftmals handelt es sich um kleinere Abfallmengen, die im Rahmen des Bau-
stellenverkehrs beim Kunden mitgenommen und entweder direkt zu einer Entsorgungsanla-
ge verbracht werden oder aber auf dem Betriebsgelände des Dienstleisters zur weitergehen-
den Entsorgung bereitgestellt werden. In beiden Fällen sind gemäß § 4 Abs. 1 POP- Abfall-
ÜberwV grundsätzlich elektronische (Sammel-)Entsorgungsnachweise und Begleitscheine zu 
führen. Allerdings wird dies häufig als unverhältnismäßig angesehen. Die Alternative, nämlich 
die Auftraggeber auf die Abholung durch gewerbliche Entsorgungsunternehmen zu verwei-
sen, bedeutet für viele Auftraggeber einen großen Aufwand und ist mit hohen Zusatzkosten 
verbunden. Zudem wäre dies vor allem bei nur geringen Abfallmengen (z.B. wenigen 
Dämmplatten, die im Rahmen einer Dachreparatur anfallen) kaum zumutbar. Vor diesem 
Hintergrund wird für die genannte Fallkonstellation durch Ziff. 2.2 eine teilweise Befreiung 
von der Nachweispflicht (nicht auch von der Registerpflicht) erteilt. 


Bei Anlieferung der in Ziff. 2.2 genannten HBCD-haltigen Abfälle an eine Entsorgungsanlage 
erhält der Dienstleister gem. § 16 i. V. m. § 12 NachwV einen Übernahmeschein.   
Eine Alternative zu dieser teilweisen Befreiung von der Nachweispflicht würde darin beste-
hen, dass der Betreiber der Entsorgungsanlage gem. § 9 und § 13 NachwV einen Sam-
melentsorgungsnachweis und einen Begleitschein ausstellt und sich als fiktiven Beförderer 
mit Beförderernummer einträgt.   
Im Zusammenhang mit der Anlieferung von Kleinmengen an Entsorgungsanlagen wurden in 
Nordrhein-Westfalen bei diesem Vorgehen schlechte Erfahrungen gemacht. Weitere Gründe, 
die gegen diese Alternative sprechen, sind die Tatsache, dass die Sammelentsorgungs-
nachweise nicht im privilegierten Verfahren gem. % 7 NachwV durch den Entsorger bestätigt 
werden können und der insgesamt höhere bürokratische Aufwand.  
Als akzeptabler Nachteil der gewählten teilweisen Befreiung von der Nachweispflicht ist zu 
nennen, dass eine Überwachung durch die Behörde nur mittels Einsicht in das beim Entsor-
ger geführte Register möglich ist, nicht jedoch durch direkte Kontrolle über ASYS. 


Die Befreiung gilt nur unter den in Ziff. 2.2 genannten Voraussetzungen. Dies betrifft insbe-
sondere die dort genannten Abfallarten und die für den Transport auf das Betriebsgelände 
des Dienstleisters geltende Mengengrenze. 


Soweit die Befreiung greift, wird im Übrigen die ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle 
über die Register der Beteiligten (entsprechend §§ 24 bis 25 NachwV) belegt. 


 


 







